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Die in Absatz 2 und 3 genannten Kinder und Jugendlichen sind
dem Sorgeberechtigten zuzuführen oder, wenn dieser nicht er-
reichbar ist, in die Obhut des Jugendamtes zu bringen.
Jugendliche und Kinder, die nicht umgehend den Sorgeberechtig-
ten oder dem Jugendamt überstellt werden können, sind in geeig-
neten Räumen der Dienststelle in Obhut zu nehmen.

§ 2
Verantwortlichkeit für den Vollzug

(1) Für den Vollzug dieser Vorschrift ist grundsätzlich der/die Lei-
ter/Leiterin derjenigen Polizeidienststelle verantwortlich, welcher
der Verwahrungsraum dauernd zur Verfügung steht. Er/sie kann
die damit verbundenen Aufgaben und Befugnisse einem/einer an-
deren Beamten/Beamtin der Dienststelle (Gewahrsamsverwal-
ter/in) durch schriftliche Anordnung übertragen. Bei Abwesenheit
des/der Verantwortlichen ist ein/eine Vertreter/Vertreterin zu be-
stimmen. Unabhängig davon bleibt die Verantwortung des/der je-
weils im Dienst befindlichen Vorgesetzten für den ordnungsgemä-
ßen Vollzug im Einzelfall.
(2) Für die rechtzeitige Vorführung oder Entlassung der verwahr-
ten Person ist der/die zuständige Sachbearbeiter/Sachbearbeite-
rin verantwortlich, außerdem der für die Verwahrung zuständige
Bedienstete.

§ 3
Verhalten gegenüber verwahrten Personen

(1) Die verwahrte Person ist unter Wahrung der Menschenwürde
zu behandeln. Die Gefahr sittlicher und gesundheitlicher Schäden
ist soweit wie möglich auszuschließen. Das gilt vor allem für Ju-
gendliche, Kranke und Gebrechliche.
(2) Der Umgang mit der verwahrten Person ist auf das dienstlich
notwendige Maß zu beschränken.
(3) Auf die Vorschriften über die Eigensicherung im Polizeidienst
(LF 371) wird hingewiesen.

§ 4
Zwangsmaßnahmen und Disziplinarmaßnahmen

(1) Die Anwendung unmittelbaren Zwanges gegenüber dem in § 1
Abs. 1 Satz 2 genannten Personenkreis richtet sich nach den Be-
stimmungen des HSOG und der hierzu ergangenen Verwaltungs-
vorschrift.
(2) Disziplinarmaßnahmen im Sinne der Untersuchungshaftvoll-
zugsordnung und des Strafvollzugsgesetzes dürfen gegen die im
Polizeigewahrsam untergebrachten Personen nicht verhängt wer-
den.

II. Verwahrungsraum
§ 5

Lage, Ausstattung, Temperatur, Lüftung, Beleuchtung
(1) Der Verwahrungsraum soll im gleichen Gebäude wie die
Dienststelle und möglichst nahe bei den ständig besetzten Dienst-
räumen liegen, damit sich die verwahrte Person durch Rufen oder
Klopfen jederzeit bemerkbar machen kann. Ist dies nicht möglich,
so muss eine Klingel-/Rufanlage zu den Diensträumen vorhanden
sein. Bei Betätigung muss ein akustisches und ein optisch lokali-
sierbares Signal ausgelöst werden.
(2) Der Verwahrungsraum muss so beschaffen sein, dass Nachteile
für die Gesundheit der verwahrten Person nicht eintreten können.
Er muss den Anforderungen der Feuersicherheit genügen.
Als Ausstattungsgegenstände dürfen nur nicht brennbare/schwer
entflammbare Materialien verwandt werden; an geeigneten Stel-
len sollen Feuermelder installiert werden.
(3) Der Verwahrungsraum muss ausbruchsicher sein. Er muss fer-
ner so gelegen und beschaffen sein, dass die verwahrte Person mit
der Außenwelt nicht in Verbindung treten kann. Die Tür muss
massiv und nach innen mit einer Blechverkleidung ausgestattet
sein, eine Einblicköffnung besitzen und soll mit einer Durchrei-
cheklappe ausgestattet sein. Sie muss außerdem verschließbar und
durch eine starke, nur von außen zugängliche Verriegelung zu-
sätzlich zu sichern sein. Die Tür soll außerdem mit einer Sperr-
kette ausgestattet sein.
Die festverglasten Fenster müssen durchbruchhemmend sein. Ist
das nicht der Fall, sind sie zu vergittern oder mit anderen Siche-
rungskonstruktionen zu versehen.
(4) Die Beheizung ist so auszuführen, dass es verwahrten Personen
unmöglich ist, dort Gegenstände vorübergehend zu deponieren.
Alle Leitungen sind unter Putz zu legen.
(5) Der Verwahrungsraum ist mit einer ausreichend gesicherten
künstlichen Beleuchtung auszustatten. Eine Notbeleuchtung ist
vorzusehen. Elektrische Anlagen müssen den Vorschriften VDE
entsprechen und vandalismussicher sein; elektrische Leitungen
sind unter Putz zu legen.

(6) Die im Verwahrungsraum vorhandenen Gegenstände sollen
möglichst so beschaffen sein, dass die untergebrachte Person we-
der sich selbst noch andere damit verletzen kann. Die Liegeprit-
schen sind nach Möglichkeit zu untermauern. Einrichtungsgegen-
stände, die aufgrund ihres Gewichtes oder ihrer Beschaffenheit ge-
eignet sind andere zu verletzen, sollen fest mit dem Fußboden ver-
bunden sein.
(7) Für die verwahrten Personen sind Matratzen, Wolldecken mit
Überzug sowie Bettlaken bereitzustellen. Sofern kein Ruhebe-
dürfnis besteht, kann auf die Ausgabe dieser Gegenstände ver-
zichtet werden.
Müssen betrunkene oder unsaubere Personen im Verwahrungs-
raum untergebracht werden, können die Matratze und die Bett-
wäsche entfernt werden.
(8) § 22 Abs. 6 bleibt unberührt.
(9) Der Verwahrungsraum muss ausreichend temperiert, belüftet
und sofern das Tageslicht nicht ausreicht bzw. fehlt, beleuchtet
werden.

§ 6
Reinigung

Der Verwahrungsraum und die Ausstattungs- und Gebrauchs-
gegenstände sind nach Bedarf zu reinigen und zu desinfizieren.
War im Raum eine unsaubere oder mit Ungeziefer behaftete Per-
son untergebracht, so muss der Raum nebst Ausstattungs- und Ge-
brauchsgegenständen unverzüglich desinfiziert werden. Das Glei-
che gilt für Verwahrungsräume, in denen mit ansteckenden
Krankheiten behaftete Personen untergebracht waren. Bediens-
tete, die mit derartig erkrankten Personen in Berührung gekom-
men sind, haben dies dem Dienststellenleiter schriftlich zu berich-
ten. § 12 bleibt unberührt.

§ 7
Regelmäßige Überprüfung

Das Polizeigewahrsam und die Ausstattungs- und Gebrauchs-
gegenstände sind unabhängig von der Überprüfung nach § 22 
Abs. 1 mindestens einmal monatlich von dem Leiter/der Leiterin
der Dienststelle oder einem von ihm/ihr Beauftragten zu überprü-
fen. Mängel sind unverzüglich abzustellen oder — wenn dies nicht
möglich ist — der vorgesetzten Dienststelle zu berichten.

§ 8
Inanspruchnahme anderer Verwahrungsräume

(1) Reichen die Verwahrungsräume einer Polizeidienststelle im
Einzelfall nicht aus, so sind zunächst die freien Verwahrungs-
räume einer anderen Polizeidienststelle in Anspruch zu nehmen.
(2) Mit Zustimmung des Leiters einer Justizvollzugsanstalt können
auch deren Verwahrungsräume in Anspruch genommen werden.

§ 9
Sachbeschädigung

(1) Verwahrte, die das Gewahrsam oder seine Ausstattungs- und
Gebrauchsgegenstände schuldhaft beschädigen, zerstören oder
verschmutzen sind auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen.
Die hausverwaltende Behörde ist umgehend zu unterrichten. Sie
trifft die zur Geltendmachung der Ansprüche erforderlichen Maß-
nahmen.
(2) Wurde der Schaden vorsätzlich herbeigeführt, so ist grund-
sätzlich Strafanzeige zu erstatten und soweit erforderlich von
dem/der ermächtigten Beamten/Beamtin Strafantrag zu stellen.

III. Aufnahme
§ 10

Einlieferung
(1) Im Rahmen einer Aufnahme in das Polizeigewahrsam ist die
aufzunehmende Person im Aufnahmenachweis einzutragen. Hier-
bei sind die Personalien festzustellen und mit etwa vorhandenen
Aktenunterlagen zu vergleichen. Widersprüche sind unverzüglich
aufzuklären.
(2) Für die Aufnahme in das Polizeigewahrsam ist durch den/die
einliefernden Beamten/Beamtin eine Einlieferungsanzeige vorzu-
legen. Bei Einsätzen aus besonderem Anlass kann die Einliefe-
rungsanzeige (zunächst) durch den Begleitschein ersetzt werden.
(3) Der/die einliefernde Beamte/Beamtin ist verpflichtet, auf Er-
kenntnisse, die ihm/ihr insbesondere durch Befragen bekannt ge-
worden sind und die für die Aufnahme bedeutsam sind, ausdrück-
lich hinzuweisen.
(4) Der verwahrten Person ist Gelegenheit zu geben, einen Ange-
hörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, so-
fern der Zweck der Verwahrung dadurch nicht gefährdet wird;
hierüber entscheidet die sachbearbeitende Dienststelle. Die Be-
nachrichtigung soll von Amts wegen durchgeführt werden, wenn


